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1. Konzessionsabgabe 
Der Preis erhöht sich um die an den Netzbetreiber abzuführende Konzessionsabgabe. Die Höhe 
der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der 
betreffenden Gemeinde vereinbarten Konzessionsabgabensatz gemäß Konzessions-
abgabenverordnung in der jeweils gültigen Höhe. 
 
Derzeit: 

 bis 25.000 Einwohner 1,32 Ct/kWh 
 bis 100.000 Einwohner 1,59 Ct/kWh 
 bis 500.000 Einwohner 1,99 Ct/kWh 
 über 500.000 Einwohner 2,39 Ct/kWh 
 für Strom im Schwachlasttarif 0,61 Ct/kWh 
 für Sondervertragskunden 0,11 Ct/kWh 

2. EEG-Umlage 

„Der Preis nach Ziffer 1.1 erhöht sich um die vom Lieferanten an den zuständigen 

Übertragungsnetzbetreiber zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) i. V. m. der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten 

Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) in der jeweils geltenden Höhe. Mit der EEG-Umlage 

werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der 

gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

entstehen. Die EEG-Umlage wird für das jeweils folgende Kalenderjahr bis zum 15. Oktober eines 

Kalenderjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: 

www.netztransparenz.de) und in Cent pro an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher 

gelieferter Kilowattstunde angegeben. Die EEG-Umlage beträgt für das Kalenderjahr 2020:  

6,756 Cent pro kWh.“ 

3. KWK-G 
Der Preis erhöht sich um die vom Netzbetreiber erhobenen Aufschläge nach Maßgabe des 
Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) – derzeit gemäß § 9 Abs. 7 KWKG – in der jeweils 
geltenden Höhe. Die Aufschläge werden vom Netzbetreiber auf Grundlage einer kalenderjährlich 
veröffentlichten Prognose auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: 
www.netztransparenz.de) und den Vorgaben des KWKG festgelegt und beträgt im Kalenderjahr 
2020: 0,226 Cent pro kWh. 

 
4. §19 StromNEV-Umlage 
       Der Preis erhöht sich um eine vom Netzbetreiber erhobene und von den 

Übertragungsnetzbetreibern auf Grundlage der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 
14.12.2011 (AZ. BK8-11-024) festgelegte Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV (§19 StromNEV-
Umlage), die für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden 
Höhe. Die Umlage beträgt im Kalenderjahr 2020: 0,358 Cent pro kWh für den Jahresverbrauch 
bis 1.000.000 kWh und 0,05 Cent pro kWh für den 1.000.000 kWh überschreitenden 
Jahresverbrauch. 
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5. Offshore-Haftungsumlage 
Der Preis erhöht sich um die vom Netzbetreiber erhobene Offshore-Umlage nach § 17 f Abs. 5 
EnWG, die im Rahmen der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils 
geltenden Höhe. Die Umlage wird ab dem 01.01.2013 als Aufschlag auf die Netzentgelte erhoben 
und auf die Letztverbraucher in Cent pro kWh umgelegt. Die Übertragungsnetzbetreiber sind 
verpflichtet, die für den Belastungsausgleich erforderlichen Aufschläge auf die Netzentgelte sowie 
die für die Berechnung maßgeblichen Daten spätestens zum 15. Oktober eines Jahres für das 
Folgejahr im Internet (derzeit: www.netztransparenz.de) zu veröffentlichen. Die Umlage beträgt 
im Kalenderjahr 2020: 0,416 Cent pro an kWh. 

6. Abschaltbare Lasten – AbLaV 
 Als abschaltbare Lasten im Sinne der Verordnung über Vereinbarung zu abschaltbare Lasten 

(AbLaV) gelten eine oder mehrere Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie 
(Verbraucheinrichtung). Anbieter von Abschaltleistung aus abschaltbaren Lasten erhalten, wenn 
sie sich in Vereinbarungen mit Betreibern von Übertragungsnetzen zu Leistungen verpflichtet 
haben, die den Anforderungen dieser Verordnung genügen, Vergütungen für die Bereitstellung 
der Abschaltleistung (Arbeitspreis). Die Umlage für abschaltbare Lasten beträgt im Kalenderjahr 
2020: 0,007 Cent pro kWh. 

7.    Blindarbeit 
Der Preis erhöht sich um die gelieferte Blindarbeit, sofern diese dem STADTWERK AM SEE         
vom Netzbetreiber in Rechnung gestellt wird. Es wird derjenige Teil der Blindarbeit verrechnet, 
der die 50% der bezogenen Wirkarbeit übersteigt. 
 

8. Stromsteuer 
       Die genannten Preise sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (in Höhe von derzeit 

2,05 Cent pro kWh) sowie – auf die Nettopreise und die Stromsteuer – Umsatzsteuer (derzeit 
gültiger Steuersatz) in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe an. Ändern sich diese 
Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 

 
9.    Steuern und Abgaben 
       Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit 

zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, wird das STADTWERK AM SEE hieraus entstehende 
Kosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Kosten nach  
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren 
oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe 
ist auf die Kosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung (z.B. 
nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. 
Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen – z.B. der Wegfall 
einer anderen Steuer – sind anzurechnen. Eine Weitergabe wird mit Wirksamwerden der 
betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert. 
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